
F rot okoll 
Uber die am 29. und 3o. August stattgefundene Sitzung des Landtagee 
a18 Konferenzeitzungö 

Anwesend 
alle Abgeordneten. 

Reg. Vertreter Reg. Chef Dr. Hcop 
Beginn jeweils um -1 9 Uhr. 

1. Einb run Dr. Georg albert Bram-Soroko. 
Nach Bekanntgabe der Unterlagen und eängezogenen Informationen 

beschlieset 
die Konferenz mehrheitlich, das Ansuchen befürwortend 

e`n, den Zandesfekrsten weiterzuleiten. 
2___yersicherun s osetz. 
Nach Kenntnisnahme der Unterlagen sowie der Vorschläge der Re- 

gierung und der FX ergibt sich aus der Diskussion, dass in Anbe- 

tracht-der 
noch unbereinigten Schwierigkeiten die Beschlussfassung 

Zu verschieben sei. Die Gesetzeserlassung erscheint einerseits zur 

Zeit nicht opportun und soil andererseits durch die Rücksprache mit 

den einzelnen Versicherungen noch weiterhin abgeklärt werden Be- 

sendere äehwierigkeiten sieht die Konferenz in der Behandlung der 

Feuerversicherungegesellschaften, deren Tätigkeit durch eine zu stren- 

ge Massnahme geradezu gefährdet erscheint. 

Einstimmiger Beschluss: Verschiebung und neuerliche Prüfung der 

Angelegenheit ( Von der Behandlung im öffentlichen Landtag wird ab- 

gesehen). 

3. Wild schö. d en-Uebernahme auf das Land 
. 

Die Vorbesprechung erfolgte im Sinne der im öffentlichen Landtag 

gefassten Beschlüsse. 

4. Subvention der liecht. Handelskammer in Zürich. 

Der Vorschlag äer FK wird einstimmig angenommen, n, mlich Ablehnung 

einer generellen Subvention, hingegen fallweise Entschädigung. für 

geleistete Dienste und Unkosten. Auf die Behandlung im öffentlichen 

Landtag wird verzichtet. 

5. Versorgung liederlicher und arbeitsscheuer Personen. 

Aus gewissen Umständen ergibt sich die Notwendigkeit, arbeitescheue 

und liederliche Personen direkt von der Regierung aus versorgen zu 

lassen und das hauptsächlich deswegen, weil die Gemeindeä, nachdem 

einzelne dieser arbeitescheßien Elemente der Gemeinde selbst nicht 
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dieselben irn Si4. n des Gesetzes versorgen zu lase. en. Solche Leute 

werden zu einer Landesbelästigung durch ihren'Bettel und ihre 

$uidringlichkeit. Die Diskussion ergibt einstimmig Billigung des 

Vorschlages 
und Erweiterung desselben durch Beifügung einer Bestim- 

ng wegen Einstellung im Wahlrecht. 

Die $ndgiltige Beschlussfassung wird der öffentlichen Sitzung 

vorbehalten; 

Punkt35,6,7 
und 9 der Tagesordnung warden zurückgestellt; 

6, usparkas sen. 

8errýeg. Chef klärt über den Stand der Angelegenheit auf. Die Note 

des schweiz. Bundesratee wird vorläufig zur Kenntnis genommen und die 

Beschlussfassung 
dem öffentl. Landtag zugewiesen. 

7-Gesuch des Josef Gassner, Triesenberg51 um Ermöglichung seiner Pro- 

Zessfortführung Die ''onferenz besprach die Angelegenheit und verlegt 
Besc uss: assun, q f. d. öffentlchen Landtag. 

$. Gesuch Prof. Sch aller um Gehaltserhöhung 

Die Gesuchsgrunde werden zur Kenntnis genommen und das Ansuchen 

prinzipiell ablehnend besprochen, hingegen mehrheitlich befürwortet, 

ea möge Beschluss gefasst wexden, besiondere von Prof. Schädler getra- 

gene Ausgaben anltsllich eines privaten Zeichenkurses in Fellkireh 

rückzutrergiiten. Beschlussfassung in der öffentl. Sitzung, 

9. lohnungsentschädigung Polizist Beck. 

Das Ansuchen wird in seinen Begründungen besprochen, die Gründe wer- 

den anerkannt, aber in Rücksicht auf die anderen Polizisten in ähn- 

lichen Mietverhältnissen die allgemeinde Regelung für die nächste 
Budgetbehandlung 

emp#otlenUeber Befürwortung des Abgeordneten 

11erd. Risch in Schaan wird in Anerkennung, der besonderen ausserdienst- 

liehen Inanspruchnahme des Gesuchstellers besonders in der Gemeind e 

Schaan ein einmaliger EntschLidigungsbetrag von Frs. 15o. - befürwortet. 

Beschlussfassung im öffentlichen Landtag. 

lo. Abschaffung der Alkoholsteuer auf Inlandwein. 

Die Konferenzteilnehmer stellen sich im allgemeinen auf den Stand- 

Punkt des Vorschlages der FK, nämlich grundsätzliche Ablehnung der völ- 

ligen Abschaffung der Alkoholsteuer, hingegen Zubilligung einer Er- 

mässigung um 30%. » Beschlussfassung im öffentlichen Landtag. 
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11, Rückschatzung der Gebäude ( resp. überhaupt der äteuerobjekte 
bezgl. Steuerveranlagung), 

Die Konferenz bespricht grundsätzlich die gesetzliche Unterlage 
. 

für diesen Vorgang und die Diskussion stellt die Meinung klar, daus 

es keiner besonderen gesetzlichen Massnahmen bedarf und dass die An- 

gelegenheit in Durchführung der ordentlichen jährlichen Steuererki-, - 
rungen bereinigt werden könne. Die Konferenz des Landtages ist der 

rdeinungl, 
es möge die Ueberpriifung sämtlicher Steuerobjekte inbezug 

auf ihren heutigen Verkehrswert von den Lokalstauerkommissionen 
in Verbindung mit der Landessteuerverwaltung durchgeführt werden vor 
der neuen 3teuererklrung, damit die Leute auf allfällige Aenderungen 

in der Vertbeiaessung ihrer Steuerobjekte zwecks Steuererkl. rung können 

aufmerksam gemacht werden. Die Notwendigkeit einer solchen Massnahme 

ergibt sich von selbst durch die Senkung gewißser Steuerobjekte im 

Verkehrswert 
und andererseits durch Erhöhung besonders gewisser Grund- 

Stückgebiete durch allgemeine Landesverbesserungen. Um keine besonders 

übermässigen Unkosten zu verursachen, wird für die allgemeine Beschiuss- 

fasstuig des öffentlichen Landtages dieser Standpunkt der Konferenz zur 

Behandlung vorgeschlagen. 

12. Lawenawerk-Jahresberic! _t. 

Die Behandlung desselben wird der öffentlichen Sitzung zugewiesen. 

13. Sp arkaseinitiative und Lawenawerksinitiative. 

Beide werden der öffentlichen Behandlung im Landtage vorgeschlagen. 

14. Abt, nderung des Landtagsbeschlusses vom Jahre 1934 betr. Durch- 

Führung von R fearbeiten. 

In der Diskussion der Konferent ergeben sich 2 Vorschlage für die Be- 

h. ndlung im öffentlichen Landtag- 

1. 
die 

es mögen Arbeiten bis zu einem bestimmten Betrag ( ca. Fr. Soo) durch 

Gemeinden vergeben und durchgeführt werden. 

In Erwägung der Befürchtung, es möchten grössere Arbeiten aufgeteilt 

werden und dann der öffentlichen Arbei'svergebung von Land: entzögen 

Werden, entwickelt sich der 2. Vorschlag: es mögen nur dringliche und 

unaufschiebbare Arbeiten, soweit diese durch Rüfegänge usw. notwendig 

werden, und der öffentlichen Rüfekommission und Rüfeaufsicht unterlie- 

gen, von der Gemeinde durchgeführt werden. HHng en sollen Arbeiten, 

die längerer Hand vorbereitet werden können, du ch das Land vergeben 

werden in Angleichung an die Arbeiten am Rhein. - 
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Für den ersten Vorschlag setzen sich besonders ein die Vertreter 

der Gemeinde Scharn und Vaduz. F', r den 2. Vorschlag in Anbetracht 

der Öffentlichen Arbeitsbeschaffung die übrigen Abgeordieten. Beschluss- 
Fassung bleibt dem öffentlichen Landtag vorbehalten. 

ý 

15. Aerabsetz$ng der Stempelosten bei Betreibungen. 

Die Beschlussfassung wird dem öffentlichen Landtag vorbehalten. 

16. Arbeitsbeschaffungen. 

Herr Reg. Chef klärt Tiber den Stand der Landesfinanzen MU und den 

Sich daraus WMU ergebenden Konsequenzen für den öffentlichen Arbeits- 

markt auf. Die Lage ist vorläufig bis zur Sicherung der Konversion 

der Anleihe noch ungeklärt und wird im Laufe des Monat September sich 

abklären müssend 
17. Subventionsgesuche. 

Die verschiedenen für die heutige Sitzung vorliegenden Subventions- 

gesuche werden von der Konferenzsitzung der allgemeinen Behandlung 

der schon vorliegenden Gesuche zugeteilt, ohne dass eines speziell 

herausgegriffen würde''0 

Die Konferenzsitzung erstreckte sich auf den 29. und So. August bis 

nachmittags 24 Uhr. Anschliessend fand die ¬iffentliche Sitzung 

statt, 

e-
ar

ch
iv.

li


